[image: image1.jpg]Wy
\(g_
Sportkegelclub
Stadtedreieck



Sportkegelclub Städtedreieck

Sportordnung

Die Abwicklung und Austragung des Spielbetriebs erfolgt nach der Sportordnung des DKB, des DKBC, den Ausführungsbestimmungen des BSKV, sowie den Zusatzbestimmungen des SKV Regensburg.

Spielberechtigung

Spielberechtigt ist jedes aktive Vereinsmitglied (Passinhaber) des SKC Städtedreieck.

Mannschaftseinteilung

In welcher Mannschaft das Mitglied spielberechtigt ist, richtet sich grundsätzlich nach der durchschnittlich gespielten Holzzahl auf 100 Kugeln der Vorjahressaison. Eine zu erstellende Schnittliste teilt die Kegler je nach Holzzahl in die gemeldeten Mannschaften ein. Je besser die Holzzahl, desto höher die Spielklasse. Die dadurch erreichte Platzziffer ist die Spielberechtigung des Keglers in dieser Mannschaft. Auf die Spielberechtigung kann verzichtet werden. Die Spielberechtigung ist für 1 Saison gültig. Über einen evtl. Mannschaftswechsel in der Halbzeit entscheidet der Sportausschuß. Ebenso die sportliche Einstufung von Neuzugängen obliegt dem Sportausschuß.

Die Schnittliste

Sämtliche Punktspiele sind von den Sportkeglern aufzunehmen und somit der Durchschnitt der Saison zu errechnen. Folgende Voraussetzungen sind maßgebend.

1. Alle selbst gespielten Punktspiele, d. h. auch Aushelferspiele, keine Freundschafts- oder Pokalspiele

2. Es müssen mehr als die Hälfte aller Punktspiele in der jeweiligen Spielklasse absolviert sein (51 %). [Dabei dürfen die Heimspiele nicht überdeutlich überwiegen.]

3. Es zählen keine Abbruchspiele wg. Verletzung oder Auswechslung (volle 100 Kugeln)

4. Der Durchschnitt ist auf 2 Kommastellen zu errechnen. Bei Gleichstand zählt das bessere Abräumergebnis und die geringeren Fehlschübe im Durchschnitt.

Die Schnittliste besteht aus: Volle, Abraum, Gesamt, Fehler jeweils Heimkampf und Auswärtskampf.

Vereinsmeisterschaft

Vereinsmeister soll der Spieler/Spielerin sein, welcher im Schnitt die beste Leistung während der Saison bei den Punktespielen gebracht hat.

Vereinsmeister ist demnach entsprechend der Schnittliste zu ernennen (soweit die Voraussetzungen erfüllt sind).

Ab 12 Teilnehmer werden 3 Vereinsmeister geehrt. Unter 12 werden 2 Vereinsmeister geehrt.

Ehrungen

Für absolvierte Punkt- und Pokalspiele im offiziellen Spielbetrieb werden folgende Ehrungen vorgenommen: Für das 100. Spiel/250. Spiel/ 500. Spiel/500. +100/Spiel.

Die im Altverein abgeleisteten Spiele werden mitgerechnet.

Ablauf der Punktespiele

Für den ordnungsgemäßen Ablauf und Abwicklung ist der Mannschaftsführer verantwortlich und hat deshalb folgende Aufgaben, Pflichten und Rechte:

· Bahnaufsicht

· Begrüßung der Mannschaften

· Passkontrolle

· Spielbericht

· Mannschaftsaufstellung

· Spielverlegungen

· Aushelferregelungen

· Meldungen an Regensburg (Ergebnisdienst)

· Meldungen an Sportwart (Spielbericht)

· Freundschaftsspiele

Bei eigener Verhinderung hat er einen Vertreter zu bestimmen.

Der Sportausschuß

Der Sportausschuß besteht aus

1. Sportwart (Vorsitz)

2. Sportwart

Mannschaftsführer aller Mannschaften

Der Sportausschuß beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Der Sportausschuß wird vom Sportwart oder dessen Vertreter einberufen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Jeder Beschluß ist zu protokollieren.

Generalklausel

Zuständig für den Ablauf und Abwicklung des sportlichen Berichtes ist der Sportwart. Sämtliche ungeklärten und nicht geregelten Vorgänge sind vom Sportwart aufzugreifen und zusammen mit dem Sportausschuß zu klären und zu regeln.

Sollte in dieser Sportordnung etwas missverständlich oder gar nicht geregelt sein, ist stets Sinn und Zweck des Gemeinten und Gewollten anzusetzen.

Genehmigt anlässlich der Vorstandschaftssitzung am 28.5.2004

Burglengenfeld, 28.5. 2004 

Niedermeier Herbert

Nowak Erhard

Dürr Manfred

Ring Klaus


Brügl Rupert




